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Allgemeines 
 
Der Gemeinderat beantragt mit dem Budget 2026 einen unveränderten Steuerfuss von 93 %. Mit einem Aufwand von CHF 8'970'030 und 
einem Ertrag von CHF 8'500'790 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 469'240. Dieser Aufwandüberschuss ist vor allem auf die Bei-
träge an Kanton, Gemeinden und Verbände zurückzuführen, sowie auf einmalige Mehraufwendungen im Zusammenhang mit anstehenden 
Investitionen. Die übrigen Ausgaben sind meist vorgegeben oder unveränderlich (siehe Detailbemerkungen). Das Defizit wird dem Eigenkapital 
belastet, welches per 31. Dezember 2024 einen Stand von rund CHF 16.9 Mio. aufweist. Bei einem Steuerfuss von 93 % rechnet der Gemeinde-
rat mit Einkommens- und Vermögenssteuern von rund CHF 5'416'000.00 (Budget 2025, Steuerfuss 93%, CHF 5'384'000.00).  
 
Obwohl die Wirtschaft sich langsam am Erholen ist, sind die steuerlichen Rahmenbedingungen ausserordentlich schwierig. Der weitere Verlauf 
der wirtschaftlichen Erholung sowie das prognostizierte Wachstum des Brutto-Inlandprodukts (BIP) wirken sich auf die Zuverlässigkeit der 
erwarteten Steuereinnahmen aus. Das Kantonale Steueramt prognostiziert trotzdem einen Anstieg der Steuereinnahmen von natürlichen 
Personen von rund 2.5 % für das Jahr 2026. Bei den juristischen Personen ist jedoch mit einem weiteren Rückgang der Steuereinnahmen von 
bis zu 8.0 % zu rechnen. Der Gemeinderat schätzt diese Prognosen für die Gemeinde Auenstein, aufgrund der Bevölkerungsstruktur, als mit 
Vorsicht zu geniessen ein. 
 
Die beeinflussbaren Ausgabenpositionen sind aufgrund einmaliger Aufwendungen im Zusammenhang mit anstehenden Investitionen leicht 
angestiegen. Dank den Anstrengungen des Gemeinderates konnten die wiederkehrenden Aufwendungen auf dem bisherigen Niveau gehalten 
oder gar gesenkt werden. Die nichtbeeinflussbaren Beiträge an das Gesundheitswesen, die Sonderschulen oder die Bildung steigen stetig. 
Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2022 bis 2024 muss die Gemeinde Auenstein CHF 473'000 (Vorjahr CHF 512'000) an den neuen Finanz- 
und Lastenausgleich beitragen, der durch einen Feinausgleich von CHF 45’000 oder CHF 25.00 pro Einwohner entschärft wird. 
 
Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung wird mit Aufwandüberschüssen gerechnet. 
Für den Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk (Wasserversorgung) sieht das Budget 2026 trotz einer Gebührenanpassung einen Aufwandüber-
schuss von CHF 32'910 vor und in der Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 119'800 gerechnet. In der Abfallbe-
wirtschaftung budgetiert der Gemeinderat ebenfalls einen Aufwandüberschuss von CHF 18'770, der aufgrund der Intensivierung der Grünab-
fuhr und einer einmaligen Anpassung der Situation beim Entsorgungshof hervorgerufen wird. Die Gebührensituation wird aufgrund der neuen 
Reglemente nach Vorliegen der Rechnungsabschlüsse laufend überprüft. Aufgrund der anstehenden Projekte in der Wasserversorgung ist hat 
der Gemeinderat eine abgestufte Gebührenanpassung beschlossen. 
  



Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
Das Budget 2026 inkl. Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 93 % sei zu genehmigen. 
 
 
 
 
5105 Auenstein, im September 2025 
 
 
 
GEMEINDERAT AUENSTEIN 
 
 
 
 
Reto Porta Susanne Notter 
Gemeindeammann Gemeindeschreiberin 
  



Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 

 Kurz und bündig 

 Für die allgemeine Verwaltung werden CHF 1'152'085 netto budgetiert. Im Budget 2025 waren es CHF 1'150'345. 

0120.30XX.XX Die Besoldung des Gemeinderates erfährt einen Teuerungsausgleich, gemäss den rechtlichen Vorgaben. 

0120.3132.00 Hier handelt es sich um den Spielraum des Gemeinderates für den unvorhergesehenen Einsatz von Fachexperten oder 
juristische Unterstützungen. Gleichzeitig ist eine jährliche Beratung in der Arbeitssicherheit notwendig. 

0210.3010.00 Durch die Pensionierung des Leiter Finanzen ist mit einer Überschneidung der Stelle zu rechnen. 

0210.3612.00 Die Neubesetzungen der Stellen im Regionalen Steueramt führen zu Mehraufwendungen. 

0220.3110.00 Für die Verwaltung müssen neue Bürostühle beschafft werden.  

0220.3113.00 Der Gemeinderat muss mit neuen Laptop’s ausgerüstet werden. 

0220.3158.00 Die laufende Digitalisierung führt zu Mehraufwendungen bei dem Support. 

0220.4210.01 Die grosse Bautätigkeit führt zu Mehreinnahmen bzw. Weiterverrechnungen an die Bauherrschaft. 

0220.3130.00/ 
0220.4250.00 

Der Verkauf von SBB-Tageskarten wird rege benutzt und führt zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen. 

  

  

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 

 Kurz und bündig 

 Betriebsbeitrag an Regionalpolizei Lenzburg gemäss Vertrag; CHF 29.00 pro Einwohner oder Total CHF 52'200 
 Beitrag an den Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Brugg (SDLRB) bleibt auf hohem Niveau 

1110.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei Lenzburg beträgt neu CHF 29.00 pro Einwohner. 

1400.3612.01 Der Gemeindebeitrag an den Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Brugg (SDLRB) betragen CHF 158‘900 
(Vorjahr CHF 157‘810). 

1500.3612.00 Der Beitrag an die Feuerwehr Rupperswil-Auenstein beträgt CHF 85'800. 



1610.3144.00 Für die Sanierung des Scheibenstandes der 300 m – Schiessanlage ist eine Beteiligung vorgesehen. 

1620.3612.00 Der Beitrag an die Zivilschutzorganisation ZSO Lenzburg Seetal beträgt CHF 32'500. 

1627.3612.00 Der Beitrag an das Regionale Führungsorgan Lenzburg beträgt rund CHF 6'000. 

  

  

2 BILDUNG 

 Kurz und bündig 
 Für die Bildung werden rund CHF 2'305'135 budgetiert 
 Die Gemeinde Auenstein muss sich mit rund CHF 821'830 (Vorjahr CHF 761'260) am Personalaufwand der Lehrper-

sonen beteiligen und rund CHF 328'055 (Vorjahr CHF 333'450) an Schulgelder an andere Gemeinden bezahlen 

2110.3631.00 Der Gemeindeanteil am Personalaufwand des Kindergartens beträgt CHF 145'940. 

2120.3631.00 Der Besoldungsanteil der Primarschule an den Kanton beträgt CHF 474'790.  

2130.3631.00 Der Besoldungsanteil der Oberstufe an den Kanton beträgt CHF 195'180.  

2130.3632.00 Der Besoldungsanteil der Führung der Oberstufe beträgt CHF 22‘530. 

2140.3612.00 Die Kostenbeteiligung an der Musikschule Schenkenberg steigt laufend an. 

2170.3111.00 Es soll ein Rasenroboter angeschafft werden. 

2190.30XX.XX Die Pensenerhöhung in der Schulverwaltung macht sich auch bei der Entschädigung bemerkbar. 

  

  

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 

 Kurz und bündig 

 Der Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit beträgt CHF 250'070. Im Vorjahr wurden rund CHF 216'465 budgetiert. 

3410.3144.00 Verschiedene Malerarbeiten im Garderobengebäude beim Sportplatz verursachen einmalige Mehraufwendungen.  

3411.XXXX.XX Für das Schwimmbad ist eine Kostenbeteiligung von CHF 94'845 geplant. 

  



4 GESUNDHEIT 

 Kurz und bündig 

 Für die Gesundheit werden netto CHF 570'540 budgetiert. Im Vorjahr waren es noch rund CHF 472'670. 

4120.3631.00 Die stetige Kostensteigerung im Gesundheitswesen erfasst auch die Gemeinde Auenstein bei den Restkosten der Pfle-
gefinanzierung. Der Beitrag für die Restkosten der Pflegefinanzierung beträgt CHF 430'500 (Vorjahr CHF 348'000). 

4210.3636.01 Der Beitrag an den Verein Spitex Rupperswil-Hunzenschwil-Auenstein beträgt CHF 110'210 (Vorjahr CHF 94'400). 

  

  

  

5 SOZIALE SICHERHEIT 

 Kurz und bündig 

 Der Nettoaufwand für die soziale Sicherheit beträgt CHF 745'600. Davon werden für die Restkosten Sonderschu-
lung und Heimaufenthalt CHF 500'000 (Vorjahr CHF 481'250) verwendet. 

5350.3171.00 Der von der Ref. Kirchgemeinde organisierte Seniorenausflug geht vollumfänglich zu Lasten der Einwohnergemeinde. 
Es hat jedes Jahr mehr Teilnehmer. 

5450.3637.01/ 
5451.3637.01  

Gemäss Vorgaben des Kantons sind die Kosten gemäss Betreuungsgesetz neu in der Dienststelle 5451 zu führen. 
Durch die neue Kinderbetreuungseinrichtung steigen die Kosten der Beiträge gemäss Betreuungsgesetz. 

5730.3XXX.XX/ 
5730.4XXX.XX 

Mit der Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtenden sind grosse Aufwendungen und Erträge verbunden. Die ver-
schiedenen Bedürfnisse erfordern immer eine intensivere Betreuung. 

5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt steigen laufend weiter. 

5790.3637.00 Gemäss Bundesgerichtsurteil haben die Gemeinden die Verlustscheinkosten der Krankenkassenausstände zu tragen. 
Diese werden für Auenstein mit rund CHF 20'000 veranschlagt. 

  

  

  



6 VERKEHR 

 Kurz und bündig 

 Für die Kantons-, Gemeindestrassen und den Regionalverkehr werden CHF 622'525 aufgewendet. 

6150.3141.00 Der Unterhalt der Strassen wurde in einem Zustandsplan aufgelistet, der mit verschiedenen Prioritäten zur Ausführung 
kommt. Zusätzlich soll der Mühliacherweg mit einer neuen Strassenbeleuchtung ausgestattet werden.  

6150.3300.60 Die Abschreibung des Kommunalfahrzeugs Aebi, ist abgeschlossen. 

  

  

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 

 Allgemein 

7410.3142.00 Für die Instandsetzung des Fussgängerstegs (Fundamente) ist eine erste Sanierung anstehend. 

7710.3130.00 / 
7710.4260.00 

Neu werden die Kremationskosten der Gemeinde in Rechnung gestellt, was zu einer Rückforderung führt.  

7710.3140.00 Es muss ein neues Gemeinschaftsgrab erstellt werden. 

7900.3320.90 Im Nachgang zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung sind die Abschreibungen für die Investitionen fällig. 

7900.3632.00 Der Jahresbeitrag an Brugg Regio beträgt CHF 5.50 pro Einwohner. 

  

  

7101 WASSERWERK (Gemeindebetrieb) 
 Kurz und bündig 

 Aufwandüberschuss CHF 32'910 
 Neu wird eine Grundgebühr von CHF 120.00 eingeführt und der m3-Preis 2025 CHF 1.85, 2026 CHF 2.30,  

2027 CHF 2.85 jeweils exkl. Mehrwertsteuer 

7101.3101.01 Im Zusammenhang mit dem Neubau des Filterbrunnens muss das Wasser von Rupperswil über die Druckleitung bezo-
gen werden, was zu einem Einkauf von Wasser führt. 



7101.3409.01 Die zu verzinsende Verpflichtung per Ende 2024 der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt 
ca. CHF 1'551’300 und wird mit 0.250 % verzinst. 

7101.9011.00 Aufgrund der Gebührenerhöhung und der Abklärungen im Zusammenhang mit anstehenden Sanierungen rechnet die 
Wasserversorgung daher mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF 32'910. 

  

  

7201 ABWASSERBESEITIGUNG (Gemeindebetrieb) 
 Kurz und bündig 

 Aufwandüberschuss CHF 119'800 
 Preis CHF 1.75 exkl. Mehrwertsteuer pro m3-Frischwasser 

7201.4409.01 Die zu verzinsende Verpflichtung per Ende 2023 der Einwohnergemeinde beträgt ca. CHF 1'189'950 und wird mit  
0.250 % verzinst. 

7201.9011.00 Für das Jahr 2026 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 119'800 budgetiert. 

  

  

7301 ABFALLWIRTSCHAFT (Gemeindebetrieb) 
 Kurz und bündig 

 Aufwandüberschuss CHF 18'770 

7301.3143.00 Für die Grüngutentsorgung muss beim Entsorgungshof eine Entladerampe gebaut werden. 

7301.4409.01 Die zu verzinsende Verpflichtung per Ende 2024 der Einwohnergemeinde beträgt ca. CHF 54'700, die zusammen mit 
dem mutmasslichen Aufwandüberschuss mit 0.250 % verzinst wird. 

7301.9011.00 Die Abfallwirtschaft rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 18'770. 

  

  

  

  



8 VOLKSWIRTSCHAFT 

 Kurz und bündig 

 Der Bereich „Volkswirtschaft“ bringt mit dem Budget 2026 einen Nettoertrag von CHF 445'800. 

8120.3143.00 Die Meliorationsleitungen müssen jährlich gespült werden. 

8140.3637.00 Der Gemeinderat entschädigt die Bienenzüchter auf dem Gemeindegebiet mit CHF 50.00 pro Bienenvolk. 

8710.4120.00 Der Stromverbrauch in der Gemeinde bringt der Gemeinde mutmasslich rund CHF 35'000 an Konzessionseinnahmen. 

8900.4120.00 Die Inkonvenienzentschädigung erhält mit Vorliegen der Abbaubewilligung 5 eine neue Ertragssituation. Es wird mit 
einer nicht unerheblichen Steigerung der Erträge gerechnet. Gleichzeitig wird der neu gebildete Auffüllfonds ge-
spiesen. 

8900.4120.01 Aus der Auffüllentschädigung werden langfristige Rückstellungen gebildet. 

  

  

9 FINANZEN UND STEUERN 

 Kurz und bündig 

 Der Steuerfuss soll gleichbleibend 93 % betragen. 

9100.400X.ff Die ordentlichen Einkommenssteuern und Vermögenssteuern werden mit einem Steuerfuss von 93 % mit 
CHF 5'380'200 budgetiert. 

9100.4010.00 Bei den juristischen Personen rechnet das Kantonale Steueramt mit einem Rückgang der Steuereinnahmen. 

9300.3621.50 Der Finanz- und Lastenausgleich belastet die Gemeinde Auenstein mit CHF 473'000 (Vorjahr CHF 512'000). 

9300.4621.60 Beim Feinausgleich für alle Gemeinden profitiert die Gemeinde Auenstein mit rund CHF 45‘000. 

9610.3401.00 Aufgrund der Investitionen ist mit Neuaufnahmen von Darlehen zu rechnen. Dies führt zu Mehrausgaben. 

9610.3409.01/ 
9610.4409.01 

Siehe Begründungen bei den Werken Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft. 

9610.4400.00 Eine Verzinsung der liquiden Mittel wird eher im tiefen Segment sein. 

9710.4699.00 Die Rückverteilung der CO2-Abgabe wird in diesem Konto verbucht. 

9990.9001.00 Die Gemeinde Auenstein rechnet mit einem Aufwandüberschuss. 



Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 

0290 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN 
 Kurz und bündig 

 Umrüstung der Beleuchtungen der Liegenschaften auf LED 
0290.5040.02 Aufgrund der rechtlichen Vorgaben und dem zunehmenden Nicht-Erhalt von Ersatzmaterial sind die Liegenschaften auf 

LED umzurüsten. Dazu wurde an der Gemeindeversammlung vom 23.11.2023 ein Verpflichtungskredit eingeholt. 
  
  
  

2130 OBERSTUFE 
 Kurz und bündig 

 Investitionsbeitrag Kreisschule Chestenberg 
2130.5620.01 Die erste Tranche des Investitionsbeitrages an die Regionale Oberstufe Möriken-Wildegg wird im 2026 fällig. Der Be-

schluss erfolgte an der Gemeindeversammlung vom 06.06.2024.  
  
  
  

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN 
 Kurz und bündig 

 Schulraumplanung 2027+ 
 Erweiterung Schulhaus Bündte 

2170.5290.01 Aufgrund der Schülerzahlen ist langfristig zusätzlicher Schulraum notwendig. Dazu wurde an der Gemeindeversammlung 
vom 06.06.2024 ein Planungskredit eingeholt.  

2170.5040.06 Aufgrund der Planung ist eine erste Etappe zur Erweiterung des Schulraumes fällig. Siehe dazu das separate Traktandum 
an der Gemeindeversammlung. 

  
  
  



6130 KANTONSSTRASSEN 

 Kurz und bündig 

 Sanierungen Strassen und Werkleitungen «Rütigasse K470» und «Im Fahr K471» sowie Bushaltestelle Kirche 
6130.5010.02 Es ist mit Projektierungskosten für die bevorstehende Sanierung der Rütigasse durch den Kanton zu rechnen. 
6130.5010.04 Für die Sanierung der K 471 «Im Fahr» ist mit Projektierungskosten durch den Kanton sowie mit ersten Baukosten zu 

rechnen.  
  
  
  

6150 GEMEINDESTRASSEN 

 Kurz und bündig 

 Sanierungen Strasse und Werkleitungen «In den Reben»  
6150.5010.11 Der Strassensanierung «In den Reben» wird in diesem Konto abgerechnet. 
  
  
  

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB) 

 Kurz und bündig 

 Erneuerung Wasserleitung/Brunnen «Hueb» 
 Erweiterung Wasserleitung «Unter dem Hard/Wilhof» 
 Erneuerung Wasserleitung «In den Reben» 

7101.5030.02 Der Ringschluss «Mühliacherweg/Im Fahr» kann mit der Kantonsstrassensanierung angegangen werden.  
7101.5030.14 Die Sanierungs-/Erweiterungsarbeiten der Wasserleitung «Unter dem Hard/Wilhof» sind im Jahr 2025 fertiggestellt. 
7101.5030.17 Der Neubau des Grundwasser-Pumpwerks GWPW kann im 2026 in Angriff genommen werden. 
7101.5030.18 Die Sanierungsarbeiten der Wasserleitung «In den Reben» sollen im 2026 fertiggestellt werden.  
  
  
  



7201 ABWASSERBESEITIGUNG (GEMEINDEBETRIEB) 

 Kurz und bündig 

 Sanierung Abwasserleitung «In den Reben» 
 Neubau Abwasserleitung von Abwasserpumpwerk Au zur ARA Langmatt 
 Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung (GEP) – Weiterführung 

7201.5030.12/18 Die Abwasserleitung «In den Reben» ist ebenfalls Bestandteil des Projektes. 
7201.5030.17 Die bestehende Abwasserleitung zwischen dem Abwasserpumpwerk Au und der ARA Langmatt muss ersetzt werden. 
7201.5290.01 Im Jahr 2020 sind die Arbeiten zur Überarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) angegangen worden. Die 

Überarbeitung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 
7201.5290.09 Der Ersatz des Fern- und Leitsystems zur Steuerung der Pumpwerke soll im 2026 realisiert werden. 

 
















































































































































